
74

Die „MiCAV“ regelt den Vertrieb und Han-

del sowie die Emission von Kryptowerten. 

In Kraft tritt die europäische Verordnung 

vermutlich 2024. Georg Diwok, Banking- 

und Finance-Experte der Kanzlei Baker 

McKenzie, erklärt die Eckpunkte.

Was ist der Zweck der MiCAV? – Ziel ist eine 

intensivierte Aufsicht über bestimmte 

Kryptounternehmen. Die Transparenz in 

Bezug auf Kryptowerte, für die ein White-

paper erstellt werden muss, sollen gestei-

gert werden. Die MiCAV soll Missbrauch 

verhindern und Kunden besser schützen.

Wer ist für die Aufsicht zuständig? - Die nati-

onalen Behörden wie etwa in Österreich die 

FMA. Wird ein bestimmter Kryptowert als 

europaweit signifikant eingestuft, fällt er 

unter die EZB-Aufsicht. Die Aufsicht wird 

großteils rein virtuelle Abläufe betreffen. 

Wer fällt unter MiCAV? – Die Emission er-

fasster Kryptowerte und Erbringung be-

stimmter Dienstleistungen für unter Mi-

cav fallenden Kryptowerte. Dienstleister 

sind Anbieter von Wallets oder einer Han-

delsplattform oder von Beratung zu Kryp-

towerten oder solche, die Kryptowerte in 

reale Währung oder Kryptowerte tauschen. 

Was bedeutet das für die Kryptofirmen? – Es 

gibt einen Kosten-, einen Konzentrations- 

und einen Vermeidungseffekt. Ich rechne 

zudem mit einer Reduktion der Marktteil-

nehmer durch Verschmelzungen und Nut-

zung des europäischen Passes. Das Ange-

bot an Kryptowerten wird kleiner werden; 

so ein Whitepaper ist ein Aufwand, da wer-

den einige ins Darknet ausweichen. Gene-

rell ist es für die Branche eine große Än-

derung, da zumindest in Österreich vieles 

bisher nicht reguliert war.

Wer profitiert von der MiCAV? – Wegen des 

europäischen Passes werden sich Dienst-

leister dort niederlassen, wo es steuer-

lich am günstigsten ist und es die anbie-

terfreundlichste Aufsicht gibt. Es gibt zwar 

ein Single Rulebook, aber diverse juristische 

Auslegungen und Übersetzungen der Mi-

CAV. Ungarn ist für manche ein heißer Tipp.

DAS KOMMT AUF 
KRYPTOFIRMEN ZU

KOLUMNE

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) ver-

hängte im dritten Quartal gegen die 

Raiffeisenbank Altenmarkt-Flachau-

Eben eine Geldstrafe in der Höhe von 

100.000 Euro. Grund waren zwei Verstö-

ßen gegen die Sorgfaltspflicht zur Ver-

hinderung von Geldwäscherei und Ter-

rorismusfinanzierung. 52.500 Euro kos-

tete die börsennotierte Maschinenfab-

rik Heid AG die verspätete Veröffentli-

chung des Jahresfinanzberichts für das 

Geschäftsjahr 2020. Die Ampega Invest-

ment wurde ebenfalls von der FMA zur 

Kasse gebeten, nicht korrekt angewand-

te Veranlagungsbestimmungen kosteten 

10.400 Euro. Die FMA hat heuer bisher 19 

Sanktionen verhängt, acht davon gegen 

Privatanleger wegen Insiderhandels so-

wie Marktmanipulation.

FMA SANKTIONIERT RAIFFEISENBANK UND HEID AG

GREEN DEAL FÜR ALLE 

Wenn wir den Konsum nicht 
nachhaltiger gestalten, werden 
wir die Ziele des Green Deals nicht 
erreichen. Die EU-Kommission hat 
eine Änderung der EU-Verbraucher-
vorschriften vorgeschlagen, um das 
Bewusstsein für den ökologischen 
Wandel zu stärken. Verbraucher 
sollen beim Kauf von Produkten ihre 
Kaufentscheidung auch hinsichtlich 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
treffen können. Die Lebensdauer 
eines Produkts ist dabei ein we-
sentliches Kriterium. Im Hinblick 
auf falsche oder irreführende 
Aussagen zu Umweltverträglich-
keit und Nachhaltigkeit werden 
Greenwashing und irreführende 
Angaben zur Lebensdauer eines 
Produkts verboten. Händler werden 
verpflichtet, Informationen über die 
Lebensdauer und die Reparierbar-
keit von Produkten zur Verfügung 
zu stellen. Ökologische oder soziale 
Auswirkungen sowie die Lebensdau-
er und Reparierbarkeit des Produkts 
werden berücksichtigt. Praktiken 
verbotener, unlauterer Geschäfts-
praktiken wie etwa fehlende 
Angaben über Eigenschaften, die die 
Lebensdauer gezielt beschränken, 
oder allgemeine, vage Aussagen 
über Umwelteigenschaften werden 
in die schwarze Liste aufgenommen. 
Dieser Vorschlag ist Teil des Green 
Deals, bis 2050 der erste klimaneu
trale Kontinent zu werden. 
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